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Steuervorteile für Unterstützung von Angehörigen

Wer Angehörige finanziell unterstützt, kann bis zu 7.680 Euro im Jahr an Unterhaltsleistungen steuermindernd absetzen. Der Bundesfinanzhof hat jetzt in einem aktuell veröffentlichten Urteil die Abzugsmöglichkeiten erweitert.

Unterstützungsleistungen können abgesetzt werden, wenn eine gesetzliche Unterhaltspflicht besteht. Diese liegt bei in gerader Linie verwandten Angehörigen vor. So können Eltern Unterstützungsleistungen an ihre Kinder geltend machen, wenn diese beispielsweise nach Abschluss der Ausbildung keinen Arbeitsplatz gefunden haben und kein Kindergeld mehr gezahlt wird. Die Finanzämter verweigern jedoch häufig die Steuervorteile mit der Begründung, dass die Kinder nicht alle Möglichkeiten zur Erzielung von Einkünften aus einer Erwerbstätigkeit ausgeschöpft haben. Deshalb würde zivilrechtlich keine konkrete Unterhaltspflicht bestehen. Die dennoch getätigten Unterstützungsleistungen dürften in diesen Fällen nicht steuermindernd berücksichtigt werden. 

In einem aktuell bekannt gewordenen Urteil hat jetzt der Bundesfinanzhof entschieden, dass die allgemeine Unterhaltspflicht auf Grund der Verwandtschaft ausreichend ist und die Finanzämter keine weitere Prüfung vorzunehmen haben (Urteil vom 18. Mai 2006, Aktenzeichen III R 26/05). Weitere Voraussetzung ist lediglich, dass die unterstützte Person auf Grund unzureichender eigener Einkünfte und Bezüge und eines nur geringen Vermögens bedürftig ist. 

Lebt die unterstützte Person mit im Haushalt, so brauchen nicht einmal Zahlungen nachgewiesen werden. In diesen Fällen kann stets der Höchstbetrag von 7.680 Euro abgezogen werden. Eine Kürzung erfolgt um den Betrag, den die eigenen Einkünfte und Bezüge der unterstützten Person 624 Euro im Jahr übersteigen. 

Bei Kindern kommt neben Arbeitslosigkeit auch eine Unterstützung während der Wehr- oder Zivildienstzeit in Frage. Auch für Personen, mit denen keine Verwandtschaft in gerader Linie vorliegt, können Unterhaltsleistungen abgesetzt werden. Dies gilt, wenn diesen Personen auf Grund der Unterhaltsleistungen öffentliche Mittel wie beispielsweise Wohngeld oder Arbeitslosengeld II gekürzt oder versagt wird.

Weitere Informationen und steuerliche Hilfe erhalten Arbeitnehmer, Rentner und Arbeitlose im Rahmen einer Mitgliedschaft in den örtlichen Beratungsstellen der Lohnsteuerhilfevereine. Die Anschriften der Beratungsstellen der Mitgliedsvereine des NVL können unter der Rufnummer 030/ 40 63 24 49 erfragt werden oder im Internet unter http://www.Beratungsstellensuche.de selbst recherchiert werden.
Berlin, 18. September 2006
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